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E. Wiederanfang des Unterrichts .

Das neue Schuljahr wird nach den Oſterferien , welche

an die Prüfung ſich anſchließen , Montag den 8. April be⸗

ginnen . Neu eintretende Schülerinnen wollen Samſtag den

6. April , Vormittags zwiſchen 9 und 12 Uhr , im Schullocale

( Ritterſtraße Nro . 5) angemeldet werden . Wohnung des Diree —

tors vorderer Zirkel Nr . 3.

Bei der gegenwärtigen Zahl unſerer Schülerinnen können

wir Kinder , welche noch gar keinen Unterricht genoſſen haben ,

alſo in die untere Abtheilung der erſten Claſſe kommen , nur

im Frühjahr aufnehmen , da die Zeit nicht ausreicht , für ſolche

im Spätjahr eine dritte Abtheilung der erſten Claſſe einzurichten .
Das jährliche Schulgeld beträgt in Claſſe I. : 16 fl . ; in

Claſſe II . und II . : 30 fl . ; in Claſſe IV. und V. : 36 fl . ; Ein⸗

trittsgeld 1 fl . Von drei Schweſtern , welche zu gleicher Zeit

die Anſtalt beſuchen , vorausgeſetzt , daß nicht eine oder die

andere bloß hoſpitirt , iſt die jüngſte vom Schulgelde frei .

Dieſe Vergünſtigung bezieht ſich übrigens nur noch auf unſre

bisherigen Schülerinnen ; nach Beſchluß verehrl. Gemeinderaths

haben die von nächſten Oſtern an eintretenden in der Regel

dieſelbe nicht mehr anzuſprechen . Mädchen , welche etwa im

letzten Fahre nur noch einzelnen Stunden anwohnen , entrichten

bloß einen verhältnißmäßigen Theil des Schulgelds .
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